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5. November 2020 

Hinweise und Empfehlungen der Kommission zu Fragen der Migration und Teilhabe 
gemäß § 3 Satz 1 der GO Migration 
 
 
 
Die Kommission zu Fragen der Migration und Teilhabe hat in ihrer 15. Sitzung am 
3. November 2020 folgende Empfehlung zum Thema „Anerkennung von ausländischen 
Abschlüssen in Niedersachsen erleichtern“ beschlossen: 
 
In der 14. Sitzung der Kommission zu Fragen der Migration und Teilhabe am 
1. September 2020 wurde deutlich, dass die Einreise der Fachkräfte sehr viel Zeit in An-
spruch nimmt, weil die deutschen Auslandsvertretungen bei der Bearbeitung der Visa 
nicht zeitnah entscheiden. 
 
Bei der Einreise der Fachkräfte werden die hiesigen Ausländerbehörden beteiligt und prü-
fen, ob die Voraussetzungen für die Einreise gegeben sind. Sodann erteilen die Auslän-
derbehörden ihre Zustimmung für die Einreise. Nach einer solchen Prüfung ist die Ertei-
lung des Visums in der Regel nur noch eine Formsache. 
 
Die hiesigen Arbeitgeber sind an einer zeitnahen Entscheidung sehr interessiert, und es 
scheint nicht verhältnismäßig, wenn ein Visumverfahren mehr als ein Jahr in Anspruch 
nimmt. 
 
Um eine zeitnahe Erteilung des Visums zu erhalten, spricht die Kommission zu Fragen 
der Migration und Teilhabe folgende Empfehlung aus: 
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„Die Landesregierung möge sich an das Auswärtige Amt wenden und es auffor-
dern, eine Behördenanweisung an die deutschen Auslandsvertretungen zu erteilen, 
dass das Visum für eine Fachkraft umgehend zu erteilen ist, wenn die Vorausset-
zungen von den zuständigen Ausländerbehörden geprüft sind und die Zustimmun-
gen für die Einreise erteilt worden ist.“ 
 
 
 
Im Auftrage 
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